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von Orontheim als das Haupt der norwegischen Kirche und als 
der an der Sicherung ihres Rechtsstandes hauptsächlich Inter­
essierte wird an seiner Zormulierung stark beteiligt gewesen sein. 
Da ist zunächst die Verpflichtung auf die Anordnungen (statuit), 
welche hadrian IV. als Legat in Norwegen getroffen hatte - sie 
sind verloren und nur teilweise aus Resten der Überlieferung zu 
erschließen.1) Das geistliche Gericht, dem der König in spiritualibus 
Rede zu stehen verspricht, wird man nach dem Zusammenhangs, 
in dem diese Verpflichtung in dem Lid erscheint, nicht dazu rechnen 
dürfen. Dann folgt zum Schluß das versprechen, der Rirche die 
schuldige Gbödienz zu erweisen und keine od8squia von ihr zu 
fordern außer den kanonisch erlaubten und den etwa im Falle 
der Not freiwillig geleisteten. Der Satz ist in dem überlieferten 
Text nicht sehr glücklich stilisiert: in spiritualibus ecclesie, cum 
ab ea de 8us iustieia requi8itu8 kuero, re8pondebo et quod 
debitarn reverentiam et dedita vdsequia seounduin Instituts 
divine et Inunano leZis eedesie Prulläensis et totius regai 
Hornaßie pro posse meo prestsbo et ad ea nulls vbsequia 
violenter exigam, nisi usw. hier ist das quod überflüssige der 
Text wird glatter, wenn man es streicht. Dann ist zu beachten, 
daß das Objekt, dem die Versprechung gemacht wird, allgemein 
die ecoleÄs ist (in 8piritualidu8 ecelesie. .), das in der pronomi­
nalen Wendung sb es später noch einmal ausgenommen wird,' 
nicht die ecclesia Irundensis, denn die Genitive eoclesie Prun- 
densis et totius regln HorvsAe sind offenbar von instituta ab­
hängig und bringen die nähere Erläuterung zu der divina et 
liumana lex. Line Änderung in den Dativ ecvlesie rrundensi 
und eine Beziehung auf die besondere vrontheimer Kirche ist 
wegen des folgenden koordinierten Genitivs totiug regni Hor- 
vagie unzulässig.

Gne auffällige und Mißverständnissen die Tore öffnende Aus­
drucksweise. War sie beabsichtigt? Daß der Erzbischof von Oront- 
heim Wert darauf legte, seine Kirche erwähnt zu sehen, ist ver­
ständlich, und an sich wäre eine Verpflichtung an die eeelesia 
rruadeasis auch nicht weiter belastend, denn für Norwegen war 
die eeelesia rruväen8i8 eben die Kirche; dem geographischen Um-
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